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Kassenärztliche Vereinigung Sachsen - Körperschaft des öffentlichen Rechts 
Landesgeschäftsstelle 
 

 

Merkblatt zur Verordnung von Krankenfahrten/ -transporten 1)
Krankentransport - Richtlinien ab 02. März 2005 

Voraussetzung:        Krankenbeförderung ist zwingend medizinisch notwendig  2) 

verordnungsfähig ohne Genehmigung Kostenübernahme bei ambulanten Behandlungen nur nach vor- 
der Kostenübernahme durch die  Krankenkasse heriger Genehmigung durch die Krankenkasse in folgenden Ausnahmefällen  3), 4)

zur voll- oder teilstationären Behandlung im Schwerbehindertenausweis mit Merkzeichen Behandlung mit einem Therapieschema, 
Krankenhaus  "aG" (außergewöhnliche Gehbehinderung) das eine hohe Behandlungsfrequenz 

"Bl" (blind) über einen längeren Zeitraum aufweist
"H" (hilflos) (onkologische Strahlen- oder 

Chemotherapie, Dialysebehandlung u.ä.)
zur vor- oder nachstationären Behandlung 
im Krankenhaus gemäß § 115a SGB V und

Einstufungsbescheid
Pflegestufe 2 oder 3 Behandlung bzw. Krankheitsverlauf beein- 

trächtigt den Patienten in einer Weise, dass 
zur ambulanten Operation gemäß § 115b eine Beförderung zur Vermeidung von Scha-
SGB V im Krankenhaus oder beim  den an Leib und Leben unerlässlich ist 
Vertragsarzt mit hierbei erfolgender kein Nachweis, aber vergleichbare Beein- 
Vor- und Nachbehandlung trächtigung der Mobilität und Behandlung  

über einen längeren Zeitraum

1) Rettungsfahrten sind: Fahrten mit dem Rettungswagen, Notarztwagen oder Rettungshubschrauber zur stationären Aufnahme
ohne Genehmigung der Krankenkassen verordnungsfähig  

2) Für die Verordnung einer Krankenbeförderung hat der Vertragsarzt die Notwendigkeit der Verordnung zu prüfen und das erforderliche Transportmittel auszuwählen:
Krankenfahrt: Fahrt mit Taxi oder Mietwagen
Krankentransport: Fahrt mit dem Krankentransportwagen

3) Genehmigungspflichtige Verordnungen sind der Krankenkasse vom Patienten oder seinem Beauftragten  vor Fahrtantritt vorzulegen .

4) Fahrten lediglich zur Abstimmung von Terminen, Erfragen von Befunden, Abholen von Rezepten und dergleichen sind keine Krankenkassenleistung. 
    Für Fahrten zu ambulanten oder stationären Reha-Maßnahmen ist der Versicherte zur Klärung der An- und Abreise direkt an seine Krankenkasse zu verweisen. 
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